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Der Bundesminister für Gesundheit

Horst Seehofer, MdB

Vorwort

Menschen mit Sehbehinderungen haben häufig Probleme, sich außerhalb
ihrer vertrauten Umgebung zurechtzufinden. Dies hat erhebliche Auswir-
kungen auf die Mobilität der betroffenen Menschen. Sie schränken den eige-
nen Aktionsbereich immer mehr ein, um die Gefahr von Unfällen und das
Gefühl großer Unsicherheit zu reduzieren.
Für die Orientierung in der baulichen und technischen Umwelt ist für fast
alle Menschen die optische Gestaltung von entscheidender Bedeutung, vor
allem in Hinblick auf Kontrast, Helligkeit, Farbe und Form. Das gilt besonders
für sehbehinderte Menschen.
Wenn auch nicht jede Sehschädigung mit planerischen und baulichen Maß-
nahmen kompensiert werden kann, so ist es doch möglich, durch ein kon-
trastreiches Informationsangebot einen Beitrag zur Erweiterung der Mobi-
lität und zur Verbesserung der Sicherheit im öffentlichen Raum zu leisten.
Kontraste sind oft die einzigen Hilfen, die sehbehinderte Menschen bei der
selbständigen Lebensführung unterstützen, ihnen z.B. die Orientierung in der
baulichen Umwelt und im öffentlichen Verkehr oder die Nutzung des PC-
Bildschirms ermöglichen.
Sowohl bei der Verkehrsplanung als auch bei der Gestaltung des öffentlichen
Raumes sind die Interessen der Menschen, die von Einschränkungen des Seh-
und Orientierungsvermögens betroffen sind – und dazu zählt auch eine
wachsende Anzahl von älteren Menschen – bisher zu wenig oder gar nicht
beachtet worden. Das lag unter anderem auch an den bisher fehlenden
wissenschaftlichen Grundlagen für die speziellen Anforderungen an die
Gestaltung von Informationen für Sehbehinderte.
Mit dem vorliegenden Handbuch wird diese Wissens- und Informationslücke
geschlossen. Es enthält Vorschläge und Empfehlungen für die Praxis, die bei
konsequenter Anwendung allen Bürgerinnen und Bürgern zugute kommen
können. Vor allem für Fußgänger und Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel
haben die Informationsangebote und Orientierungshilfen bisher bei weitem
nicht den Standard erreicht, der anderweitig, z.B. für den motorisierten Ver-
kehr, praktiziert wird.
Die vorgeschlagenen Umsetzungsmöglichkeiten verursachen keine besonde-
ren Kosten, wenn sie rechtzeitig, d.h. bereits in der Planungsphase, berück-
sichtigt werden. Dazu scheint es mir unerläßlich, den Sachverstand und die
Erfahrungen der Menschen, die durch eine Behinderung in ihrer Mobilität
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eingeschränkt sind, frühzeitig in Planung und Beratung einzubeziehen. Die
nachträgliche Korrektur von Planungsversäumnissen ist dagegen erheblich
schwieriger und in jedem Falle kostspieliger.
Die Selbsthilfegruppen vor Ort sind als Experten in eigener Sache die richti-
gen, vor allem praxiserprobten Partner, deren Unterstützung sich die Kom-
munen, die Planungsbüros und nicht zuletzt die einschlägigen Ausbildungs-
stätten versichern sollten.
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Zeichen und Abkürzungen:

➣ Grenzlinie des Kontrasts zwischen zwei Flächen oder Feldern

verweist auf andere Stellen des vorliegenden Handbuchs

verweist auf Literatur, Richtlinien und andere Werke

❙ Balken verweist auf Randbemerkungen

Maßeinheit für die Leuchtdichte (Ausgangsreiz für die wahrgenommene Helligkeit):
cd/m2 = Lichtstärke (gemessen in Candela) pro Quadratmeter
(siehe Hentschel 1994, S. 31ff; 36ff)

Vereinfachte Zitierweise für Abschlußbericht zum Forschungsprojekt „Kontrast-
optimierung“:
Der Forschungsbericht wird im vorliegenden Handbuch lediglich mit der Bezeichnung
„Kontrastoptimierung“ bzw. Forschungsbericht „Kontrastoptimierung“ zitiert. Im Litera-
turverzeichnis ist dieser Bericht unter dem Autor Echterhoff et al. (1995) aufgeführt.

Der Abschlußbericht zum Forschungsprojekt „Kontrastoptimierung“ ist u. a. in
nachfolgenden Bibliotheken einzusehen bzw. auszuleihen (katalogisiert nach
„Echterhoff, W. ... “ und den anderen Autoren):

Medizinische Zentralbibliothek der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Leipziger Str. 44
D-39120 Magdeburg
Tel.: (0391) 671 4305
Fax: (0391) 671 4317

Bibliothek der Bergischen Universität Gesamthochschule Wuppertal
Gaußstr. 20
Gebäude BZ
D-42119 Wuppertal
Tel.: (0202) 439-2690 oder -2691

Zusammenfassungen des Abschlußberichts zum Forschungsprojekt „Kontrast-
optimierung“ sind erhältlich beim

Bundesministerium für Gesundheit
Broschürenstelle
Am Propsthof 78a
D-53121 Bonn
Tel.: (0228) 941-1332 oder -1333
Fax: (0228) 941-4972
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Teil A
Empfehlungen



1 Zielsetzung und Grundsätze

1.1 Sehen und visuelle Wahrnehmung 

Im September 1990 erörterte die Arbeitsgruppe „Behinderten-
gerechte Umweltgestaltung“ der Bundesarbeitsgemeinschaft für 

Rehabilitation erstmalig vertieft, wie die Mobilität sehgeschädigter Personen
durch die kontrastreiche Gestaltung des baulichen Bereichs verbessert wer-
den könnte. Unstrittig war, daß Weiß und Schwarz einen optimalen Kontrast
bieten.
Ein visueller Kontrast wird durch Helligkeitsunterschiede erzeugt. Hierzu
gab es noch keine gesicherten experimentellen Ergebnisse, allerdings brauch-
bar erscheinende Empfehlungen. Weitgehend ungeklärt blieb jedoch, wie für
Sehgeschädigte eine ausreichend kontrastreiche Gestaltung auch durch Farb-
kombinationen unterstützt werden kann. Parallel zu diesen Überlegungen
entwickelten sich Initiativen gleicher Zielsetzung in anderen Institutionen,
von denen die Bemühungen der Deutschen Retinitis Pigmentosa Vereinigung
(DRPV) besonders hervorzuheben sind.

Im Mai 1991 traf sich auf Veranlassung des damals zuständigen
Bundesministeriums für Familie und Senioren ein kleiner Kreis von 

Sachkundigen, um die anstehenden Fragen aufzugreifen. Sie stellten fest, daß
es sowohl für die Bereiche Augenheilkunde, Wahrnehmungspsychologie wie
auch Lichttechnik an einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen fehlte,
um die Frage auch nur annähernd verläßlich beantworten zu können. Die
Diskussion konzentrierte sich daher auf die Erarbeitung von Grundzügen für
ein Forschungsprojekt, das notwendigerweise breit angelegt sein müßte und

die Bildung eines Forschungsverbunds erforderte. Nach Bereitstel-
lung der notwendigen finanziellen Mittel durch die Bundesregierung

wurden die Projektarbeiten von Oktober 1992 bis Ende 1994 durchgeführt.
Die Erkenntnisse des Abschlußberichts bieten für Architekten, Bauingenieure,
Raumgestalter, Designer, Lichtdesigner, Schriftgestalter sowie öffentliche,
industrielle und private Auftraggeber neue Planungskriterien für den Einsatz

von Kontrast, Helligkeit, Farbe und Form, ohne daß Zielsetzungen
der Ästhetik, der ökonomischen Zweckmäßigkeit und der techni-

schen Qualität in Frage gestellt werden müssen. 
Das Bundesministerium für Gesundheit hat es für geboten erachtet, den
Kernaussagen des Forschungsberichts eine für die Anwendung in der Praxis
handhabbare Form zu geben. Hierbei war insbesondere darauf zu achten, daß
keine isolierenden Speziallösungen für die verschiedenen Arten von Seh-
behinderungen erarbeitet werden sollen, sondern Vorschläge und Empfeh-
lungen, die insgesamt allen Bürgern zugute kommen.
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Das vorliegende Handbuch stellt das Ergebnis dieser Zielsetzung
dar. Es wird allen Planern des öffentlichen und privaten Bereichs 

zur Anwendung empfohlen. Dem wissenschaftlich interessierten Leser bleibt
es unbenommen, den Abschlußbericht des Forschungsverbunds zu studieren.

Kontrast, Helligkeit, Farbe und Form stellen die wesentlichen Kom-
ponenten bei der optischen Gestaltung unserer baulichen und tech-

nischen Umwelt dar. Für den Menschen, der sich in dieser Umwelt orientie-
ren muß, sind sie von entscheidender Bedeutung, da von den Signalen, die er
zur Orientierung aufnimmt, beim Sehtüchtigen bis zu 90% auf die visuelle
Wahrnehmung entfallen können.

Die Orientierung wird erleichtert, wenn Objekte durch Kontrast, Helligkeit,
Farbe und Form erkennbar sind. Sie wird erschwert, wenn es an Licht fehlt,
wenn Dinge sich im Umfeld gleicher Farbe verlieren oder wenn die Form
nicht auffällig ist.
Das visuelle System des Menschen bestimmt, ob Kontrast, Helligkeit, Farbe
und Form in einer gegebenen Umweltsituation ausreichen, um eine gefahr-
lose Orientierung zu ermöglichen. Daher ist es wichtig, wenigstens in Grund-
zügen zu wissen, wie das visuelle System ❙ funktioniert und was es im Nor-
malfall leisten kann.

❙ Der Aufbau des Auges ist – grob vereinfacht – mit einer kugelför-
migen Kamera mit angeschlossener „Datenverarbeitung“ zu ver-

gleichen. Es hat eine Optik, die wesentlich aus Hornhaut und Linse besteht;
ähnlich einem Autofokus-Objektiv stellt sich die Linse auf Entfernungen ein.
Mit der Regenbogenhaut (Iris) verfügt das Auge über eine Blende, welche je
nach Helligkeit größer oder kleiner wird. Die Netzhaut (Retina) im hinteren
Auge schließlich entspricht der Projektionswand in der Kamera.

Das Handbuch dient der

praktischen 

Umsetzung

Wesentliche Komponenten

bei der 

Gestaltung 

der Umwelt

Das Auge und die visuelle

Wahrnehmung
Lehrbuch 
Lachenmayr 
(1995)
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Zwischen Linse und Netzhaut befindet sich innerhalb des Auges der soge-
nannte Glaskörper (siehe Abbildung 1).

Abb. 1: Aufbau des menschlichen Auges

In der Netzhaut (Retina) beginnt der Prozeß, der darüber ent-
scheidet, ob wir schwarz/weiß oder farbig sehen. Die Netzhaut weist

verschiedene Schichten von Sinnes- und Nervenzellen vor der Schicht der
eigentlichen Sehzellen auf (siehe Abbildung 2).
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Abb. 2: Schnitt durch die Netzhaut

Man unterscheidet nach ihrer äußeren Form zwei Arten von Sehzellen: 
Die Zapfen und die Stäbchen. 
Zapfen dienen dem scharfen Sehen und dem Lesen. Mit den Zapfen nehmen
wir bei Tageslicht oder entsprechender künstlicher Beleuchtung darüber hin-
aus Farben wahr. Dabei gibt es drei verschiedene Zapfentypen für die Wahr-
nehmung der Farben Gelb, Grün und Blau ❙.
Diese drei Zapfentypen ermöglichen mit Hilfe der damit verbundenen
„Datenverarbeitung“ die Wahrnehmung aller Farben. Bei schwachen Licht-
verhältnissen arbeiten die Zapfen nicht. 
Die Stäbchen dagegen sind nur hell-dunkel-empfindlich und helfen, grobe
Formen und Bewegungen wahrzunehmen. Da sie vor allem das Sehen im
Dunkeln ermöglichen, sind sie etwa 10.000mal lichtempfindlicher als die
Zapfen. Die Stäbchen brauchen eine Anpassungszeit von etwa einer halben
Stunde, um im Dunkeln nahezu ihre volle Leistungsfähigkeit zu erreichen
(Dunkeladaptation).

Die Sehzellen sind unterschiedlich über die Netzhaut verteilt. In der 
Netzhautmitte, der Makula, befindet sich die dichteste Ansamm-

lung von Zapfen; d. h. hier ist die Bildauflösung und Farbunterscheidung am
besten und die Sehschärfe am größten. Zur Peripherie vermindert sich der

v. Campen-
hausen
(1981), S. 265

Makula: Verdichtung

von Zapfen



Anteil der Zapfen und damit auch die Sehschärfe; an der Peripherie des
Gesichtsfeldes beträgt die Sehschärfe nur noch 1/50 der Sehschärfe der Maku-
la. Durch Augen- und Körperbewegungen kann die Makula auf das Sehobjekt
hin ausgerichtet werden ❙.
Bei schwachen Lichtverhältnissen kann an dieser zentralen Stelle jedoch
nichts gesehen werden. Hindernisse, die bei schwachen Lichtverhältnissen
auf die Makula abgebildet werden, sind daher nicht wahrnehmbar (Dunkel-
skotom).

Jeder Teil des Auges kann in seiner Funktion teilweise oder ganz
ausfallen, sei es erbbedingt, aufgrund einer Erkrankung oder wegen

Alterung. Relativ häufig tritt eine Trübung der Linse (Katarakt), ein Verfall
der Netzhautmitte (Makuladegeneration) oder erhöhter Augendruck (Glau-
kom) auf, der den Sehnerv schädigen und schließlich völlig zerstören kann ❙.
Bei Nachtblindheit arbeiten die Stäbchen nicht; bei Farbblindheit fallen Zap-
fen aus, bei totaler Farbblindheit alle drei Zapfentypen. Unter den Farbsinn-
störungen tritt am häufigsten die Rot-Grün-Störung auf (8% der Männer,
0,4% der Frauen), bei der Rot und Grün meistens als Abstufungen von Grau
wahrgenommen werden.

Die Empfindlichkeit von Menschen mit Sehbehinderungen für Kontraste
liegt in der Regel niedriger als die von Normalsichtigen. Bessere Kontraste
erhöhen damit die Mobilität von Sehgeschädigten und erleichtern darüber
hinaus die Orientierung der Normalsichtigen.
Sehgeschädigte und Normalsichtige unterscheiden sich in ihrem räumlichen
Orientierungsverhalten (siehe Abbildung 3).

Sehgeschädigte suchen häufiger als Normalsichtige im Nahbereich 
nach Orientierungshilfen (z. B. große Objekte und sich bewegende

Objekte) und besonders nach kontrastreichen Objekten. Große Plätze verur-
sachen daher Sehbehinderten manchmal große Probleme. Abhilfe kann
durch visuelle Strukturierung der Oberfläche des Gehbereichs oder durch
gezielte Positionierung von kontrastreichen, größeren Objekten (wie etwa
Skulpturen oder kulturhistorisch wertvolle Werke) geschaffen werden.
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Farberkennung ermöglicht ❙, und durch Wahl kontrastreicher Farben oder
Materialien erleichtert werden.

– Nicht nur sehbehinderte Menschen, sondern alle Bürger benötigen optisch
klare und leicht verständliche visuelle Informationen, die aktuelle Ent-
scheidungen ermöglichen, aber auch weiträumige Vorstrukturierungen
einer Gesamtsituation (z. B. Verlauf der gesamten Treppenanlage oder
Aufbau eines Haltestellenbereichs) ermöglichen.

Da bei Dunkelheit die höchste Auflösungsfähigkeit der Makula entfällt, müs-
sen Gegenstände und Zeichen bei Dunkelheit durch Formgebung und Abmes-
sungen wahrnehmbar gemacht werden.
Im vorliegenden Handbuch werden verschiedene Varianten von Anforderun-
gen an visuelle Informationen ausgearbeitet. Der Planer und Praktiker erhält
dadurch die Möglichkeit, situationsgerecht planen und ausführen zu können.
Anforderungen aus der Architektur, dem Umweltschutz, dem Denkmalschutz
sowie aus der Stadt- und Verkehrsplanung können durch die Empfehlungen
aus dem vorliegenden Handbuch möglicherweise zusätzliche Unterstützung
erhalten. Die technische Umsetzung in die Praxis ist abhängig von den ört-
lichen und individuellen Möglichkeiten und Bedingungen. Bei Integration der
vorliegenden Empfehlungen in die tägliche Arbeit kann eine Kommune viel
an Funktionalität und an Lebensqualität für alle Bürger hinzugewinnen. 

1.2 Definitionen

1.2.1 Sehwinkel

Für die Erkennbarkeit von Objekten, Gegenständen, Zeichen oder Schriften
ist die Größe des Sehwinkels (a) von zentraler Bedeutung: Mit Vergrößerung
des Sehwinkels verbessert sich im allgemeinen die visuelle Wahrnehmbar-
keit eines Objekts. 
Der Sehwinkel ist derjenige Winkel, den die von den äußersten Begrenzungs-
punkten eines Objekts ausgehenden Lichtstrahlen an ihrem Schnittpunkt im
Auge bilden. Zu berücksichtigen ist dabei die Entfernung des Betrachters vom
jeweiligen Objekt und die Größe des Objekts (siehe Abbildung 4).
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Abschnitt 1.3







daß die Erkennbarkeit von Objekten stark reduziert wird, wenn der Kontrast
(Leuchtdichte- bzw. Farbkontrast) gering ist. Andererseits trägt ein hoher Kon-
trast zum Hintergrund erheblich dazu bei, wichtige Objekte zu unterscheiden.

1.2.3.1 Leuchtdichtekontrast

Der Leuchtdichtekontrast bezeichnet den Unterschied in bezug auf 
die Helligkeit eines Objekts zu seinem Hintergrund.

In den Untersuchungen des Projekts „Kontrastoptimierung“ wird folgende
Definition für den Leuchtdichtekontrast K verwendet:

L o - L sK =  
L o + L s

L o = Leuchtdichte des Objekts (siehe Abbildung 7)
L s = Leuchtdichte des Hintergrunds (siehe Abbildung 7)

Abb. 7: Illustration zur Definition von Leuchtdichte LO (Objekt) und Leuchtdichte
LS (Hintergrund oder Sehumfeld) 
Kleine Pfeile ( ➣ ) kennzeichnen die Grenzlinie des Kontrasts zwischen
zwei Flächen oder Feldern

Mit dieser Formel ergibt sich für den Kontrast ein Wert zwischen 
–1,0 und +1 ,0. Die Werte –1,0 und +1 ,0 stellen die Maximalwerte dar. Ist das
Objekt heller als der Hintergrund bzw. als das Umfeld, wird der Kontrastwert
positiv. Negative Kontrastwerte besagen, daß der Hintergrund bzw. das
Umfeld heller als das Objekt ist. Kommt es lediglich auf die absolute Höhe
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des Kontrasts an, wird der Wert des Leuchtdichtekontrasts K absolut genom-
men (im vorliegenden Handbuch werden negative Kontrastwerte grundsätz-
lich in Absolutwerten angegeben):

L o - L s_K_ = _ _L o + L s

_   _ = Kennzeichnung eines absoluten Werts
L o = Leuchtdichte des Objekts
L s = Leuchtdichte des Hintergrunds

Kontrastwerte können aber auch als analoge Prozentwerte verwendet
werden: So wird z. B. aus dem Wert  + 0.51 der Wert 51%.

Visuelle Informationen bedürfen eines Trägers, der bei der licht-
technischen Gestaltung mitberücksichtigt werden muß (siehe

Abbildung 8). 

Abb. 8: Illustration zur Definition der Leuchtdichte eines Informationsträgers in
Relation zum lichttechnischen Umfeld (Leuchtdichte L)
Kleine Pfeile ( ➣ ) kennzeichnen die Grenzlinie des Kontrasts zwischen
dem Informationsträger und dem lichttechnischen Umfeld
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Informationsträger und ein darauf befindliches Zeichen können das
Tageslicht oder das Licht einer künstlichen Beleuchtung reflektieren

(angeleuchtete Informationsträger und Zeichen) und somit die visuelle Infor-
mation erkennbar machen.

Selbstleuchtende Informationsträger ❙ , die bereits in sich einen 
Leuchtdichtekontrast aufweisen, müssen sich insgesamt durch aus-

reichenden Kontrast vom Außenbereich abheben.

1.2.3.2 Farbkontrast

Neben dem Leuchtdichtekontrast kann ein Farbkontrast zusätzliche Informa-
tionen für die Orientierung in einer Umgebung liefern.
Ein Farbkontrast wird durch eine unterschiedliche farbliche Gestaltung
(unabhängig von Leuchtdichteunterschieden) von Objekt und Hintergrund
erreicht. Hierbei beschreibt der Farbkontrast den Abstand des Farbortes des
Objekts zum Farbort des Hintergrunds. Farbsinngestörte Personen gewinnen
die visuellen Informationen in Abhängigkeit vom Grad ihrer Störung in
erster Linie aufgrund des Leuchtdichtekontrasts.

1.3 Angeleuchtete und selbstleuchtende Informationsträger

1.3.1 Angeleuchtete Informationsträger

Leuchten sollten so angebracht werden, daß eine gute Farb- und Kontrast-
wahrnehmung ermöglicht wird. Zudem sollten die Straßenbeleuchtungen
über dem Gehwegbereich und nicht über der Fahrbahn angebracht werden;
zumindest sollten sie jedoch in Richtung der Gehwege ihr Licht abstrahlen ❙ . 

Die räumliche Anordnung von Beleuchtungskörpern (z. B. in Reihe entlang
oder oberhalb eines Weges) soll als Orientierungshilfe genutzt werden können.

Das Licht von Beleuchtungseinrichtungen soll von der Zusammen-
setzung der Spektralfarben dem Tageslicht möglichst ähnlich sein,

um farbig unterstützte Kontraste erkennbar zu halten. 
In Übergangsbereichen zwischen Räumen mit künstlicher Beleuchtung und
Räumen bzw. Bereichen, in denen Sonnenlicht direkt einstrahlen kann, ist die
Helligkeit graduell abzustufen, um eine entsprechende Anpassung des Auges
zu erleichtern. Hiermit kann z. B. eine zur Orientierung notwendige Dunkel-
adaptation in Fällen extremer Hell-Dunkel-Übergänge erreicht werden.
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Das lichttechnische Umfeld muß bekannt sein, wenn praktische Entschei-
dungen über die Art, Stärke und Anordnung von Beleuchtungskörpern
getroffen werden sollen. Wenn dies nicht möglich ist, sollen mindestens die
in Normen und Richtlinien angegebenen Beleuchtungsstärken (gemessen in
Lux, abgekürzt lx) erreicht werden. Wenn möglich, sollen Messungen der
Leuchtdichten vorgenommen werden ❙ .

Eine optimale Beleuchtung ist für Sehbehinderte vorhanden, wenn ein
gleichmäßiges Beleuchtungsstärke-Niveau existiert und die mittlere Leucht-
dichte zwischen L=100 cd/m2 und L=500 cd/m2, am besten im Bereich von 
250 cd/m2 bis 300 cd/m2, liegt ❙ .
Sollen in einem Treppenhaus lediglich 10 cd/m2 erreicht werden, ist im all-
gemeinen eine horizontale Beleuchtungsstärke von 200 lx in der Fußboden-
ebene bei einem dunkelgrauen Fußboden erforderlich („Forschungsbericht
Kontrastoptimierung“ ❙).
Sofern weiße Markierungen mit einem höheren Reflexionsgrad eingebracht
werden, kann eine Beleuchtungsstärke von z. B. 50 lx genügen. Als Material
wird hierbei eine weiße Linie mit einem Leuchtdichtekoeffizienten von 0,20
verwendet ❙ .

1.3.2 Selbstleuchtende Informationsträger

Informationsträger können jedoch auch selbst Licht abstrahlen (selbstleuch-
tende Informationsträger) und auf diese Weise die visuelle Information ver-
mitteln. Sie sollen dort verwendet werden, wo eine tageslichtähnliche 
Beleuchtung nicht möglich ist. 

Zur Vermeidung von Blendungen sollen selbstleuchtende Informa-
tionsträger eingesetzt werden, die ihre Helligkeit automatisch

regeln. Hierdurch kann der Mindestkontrast zwischen Zeichen und Hinter-
grund unter verschiedenen Lichtverhältnissen realisiert werden. Retroreflek-
tierende Materialien können selbstleuchtende Zeichen dann ersetzen, wenn
sich die Kontrasteigenschaften durch einen Wechsel der Beleuchtung nicht
verändern.

Intermittierende Lichter, erzeugt z. B. durch Blinkleuchten, können
die visuelle Wahrnehmung deutlich beeinträchtigen und sollen 

nur im Ausnahmefall für den Zweck der Aufmerksamkeitszuwendung in
Bereichen besonderer Wichtigkeit von Informationen verwendet werden.
Dies gilt auch für stark reflektierende (stark glitzernde) Objekte ❙ .
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DV-gestützte Informationssysteme sollen auf dem Monitor bzw. 
auf dem Display sinngemäß ebenfalls die Empfehlungen des vorlie-

genden Handbuchs erfüllen. Einige dieser Empfehlungen können erst dann
realisiert werden, wenn die Software der DV-gestützten Informationssysteme
entsprechend geändert worden ist. So z. B. sind die erforderlichen Helligkeits-
unterschiede auf einem Bildschirm durch entsprechende Software-Befehle
vorzugeben, zu kontrollieren oder aber durch Anweisungen des Nutzers zu
ermöglichen. Das gleiche gilt für Farbkontraste.

1.4 Grundlagen für die Empfehlungen

Die Ergebnisse des Forschungsprojekts „Kontrastoptimierung“ bestätigen,
daß eine sinnvolle kontrastreiche Markierung zur Verbesserung der Orientie-
rung der Sehbehinderten beiträgt. Die Verwendung von kontrastreichen Mar-
kierungen kann zudem eine bessere Erkennbarkeit bewirken. Orientierungs-
hilfen sollen dort eingesetzt werden, wo folgende Voraussetzungen vorliegen:

– Hohes Sicherheitsbedürfnis, insbesondere der Sehbehinderten 

– (z. B. Fahrbahnüberwege und Verkehrsinseln für Fußgänger, Bahn-
steige, Treppen, Baustellen und andere gefährdende Hindernisse: Straßen-
und Bahnhofsmöbel, Absperr- und Schutzgitter, Werbeträger, Masten aller
Art in Verkehrsräumen, die für Fußgänger zugänglich sind, insbesondere
auf Gehwegen),

– eingeschränkte Übersichtlichkeit des Straßenraums bzw. öffentlich
zugänglicher Gebäude (z. B. Fußgängerbereiche, große städtische Knoten-
punkte, Mischflächen, große Plätze, große Hallen und Gebäudebereiche),

– hoher Nutzungsbedarf bzw. hohe Frequentierung von Bereichen und
Einrichtungen durch Sehbehinderte (z. B. Reha-Einrichtungen, Lehrein-
richtungen, Sehbehindertenschulen, Augenkliniken),

– gezielter Führungsbedarf von und zu bestimmten Bereichen, Einrichtungen
und Objekten (z. B. Eingänge, Haltestellen, Bahnhöfe, Wartebereiche, Schal-
terbereiche, Telefonzellen, WC usw.) insbesondere für Behinderte, und

– dort, wo mehrere dieser Voraussetzungen gleichzeitig vorliegen (so treffen
z. B. auf Bahnhöfen und Umsteigeknoten des ÖPNV fast alle oben genann-
ten Kriterien zu).

Die Farbkombinationen mit geringen Leuchtdichteunterschieden, wie die Kom-
bination von Weiß mit Gelb (Hell/Hell) und von Blau mit Schwarz (Dunkel/
Dunkel) werden schlecht erkannt. Die Farbkombinationen, die als vorteilhaft
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einzustufen sind, weisen eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften auf:

– hohe Leuchtdichteunterschiede (Schwarz auf Weiß, Schwarz auf Grün),

– eine unbunte Komponente (Weiß auf Blau, Weiß auf Lila, Weiß auf Rot,
Grün auf Schwarz),

– Kombination von Komplementärfarben (Gelb auf Blau) und

– Verwendung von Rot nur als dunkle Komponente (Weiß auf Rot,
Gelb auf Rot).

Diese generellen Festlegungen gelten für große, flächenhafte Zei-
chen. Eine im Vergleich zum Vordergrund zu große dunkle Hinter-

grundfläche liefert bei einigen Sehbehinderungen allerdings andere Ergeb-
nisse bezüglich der subjektiven Empfindung von Farbkombinationen: Helle
Buchstaben auf einem dunklen Hintergrund (z.B. helle Zeitangabe auf großer
dunkler Fahrplanfläche) werden schlechter gelesen als umgekehrt ❙ . 
Dies ist u. a. auf die damit einhergehende Verringerung der Umfeldleucht-
dichte zurückzuführen. Empfohlen wird z. B., weiße Zeichen auf schwarzem 
Grund um ca. 25 % größer darzustellen als schwarze Zeichen auf weißem
Grund.
Die Kombination „Rot/Grün“ ist nicht zu empfehlen, da etwa 8% aller Män-
ner und 0,4% aller Frauen in unterschiedlicher Ausprägung von einer
Rot/Grün-Störung betroffen sind ❙ .

Neben Hell-Dunkel-Kontrasten (z. B. Weiß auf Schwarz) bieten Farb-
kontraste zusätzliche Orientierungshilfen. Als Farben auf unbun-

tem Hintergrund (Schwarz über Grau bis Weiß) sind Gelb und Grün empfeh-
lenswert. Bei Farb-Farb-Kombinationen sollen vornehmlich helle Vorder-
grundfarben (Gelb, Grün) auf dunklem Hintergrund (Lila, Blau, Rot, Schwarz)
gewählt werden. Farbkombinationen mit Rot erhalten hierbei eine besondere
Bedeutung, da Rot offensichtlich Signalwirkung hat. Dabei muß darauf
geachtet werden, daß Rot nur als dunkle Komponente verwendet wird, da in
diesem Fall das hellere Zeichen auch noch von Personen mit Rot/Grün-
Störung wahrgenommen werden kann. 
Eine Aufstellung kontrastunterstützender Farbkombinationen enthält Tabelle 1.
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Ackermann 
et al. (1995),
Tabelle 2, 
S. 56, S. 111;
DIN 1450,
Tabelle 1

Abschnitt 1.1



Vordergrund Hintergrund Kontrastdarstellung

Gelb Lila Hell auf Dunkel

Gelb Blau Hell auf Dunkel

Gelb Grün Hell auf Dunkel

Gelb Rot Hell auf Dunkel

Gelb Unbunt Hell auf Dunkel

Grün Lila Hell auf Dunkel

Grün Blau Hell auf Dunkel

Grün Rot Hell auf Dunkel

Grün Unbunt Hell auf Dunkel

Rot Unbunt Hell auf Dunkel

Weiß Lila Hell auf Dunkel

Weiß Blau Hell auf Dunkel

Weiß Grün Hell auf Dunkel

Weiß Rot Hell auf Dunkel

Weiß Unbunt Hell auf Dunkel

Blau Grün Dunkel auf Hell

Blau Unbunt Dunkel auf Hell

Schwarz Grün Dunkel auf Hell

Schwarz Unbunt Dunkel auf Hell

Tab. 1: Empfohlene Farbkombinationen (Auswahl)
Zusammengestellt aus den Untersuchungen des Forschungsprojekts 
„Kontrastoptimierung“ ❙

Die Leuchtdichtekontraste, die zur Markierung im öffentlichen Raum ver-
wendet werden, sollen stets über den ermittelten Schwellenkontrasten
(Mindestkontrast, der das individuelle Erkennen eines Objekts gerade noch
ermöglicht) für die jeweilige Situation liegen ❙ . Dabei ist die beabsichtigte
Mindesterkennbarkeitsentfernung, die Größe des Objekts und die Größe des
Sehwinkels zu berücksichtigen ❙ .
Normalsichtige benötigen offenbar eine weniger kontrastreiche Gestaltung:
Kontraste K < 0,16 werden als klein, 0,16 ≤ K < 0,64 als mittel und K ≥ 0,64 als
groß bewertet ❙ .
Ein höherer Kontrast als der Schwellenkontrast begünstigt die Erkennbarkeit:
So liegen die von den Sehbehinderten subjektiv als optimal beurteilten Kon-
traste weit über den Schwellenkontrasten von Normalsichtigen, meist bei
Werten K ≥ 0,83.
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„Kontrast-
optimierung“
(S. 210,
Anlage C 3/2)

Lindner &
Schmolke (1976)

Abschnitt 1.2.1

Anhang 2





Bei der Anlage und Führung von Wegen ist eine einmal begonnene 
kontrastreiche Gestaltung und eine einmal begonnene Systematik

in den Orientierungshilfen konsequent durchzuhalten. Visuelle Informatio-
nen und Orientierungshilfen sollen auf die sie umgebende Architektur und
das übrige Design abgestimmt sein.

1.5 Ausführung von Schriftzeichen

❙In DIN 1450 werden Regeln für die Leserlichkeit von Schriften vorgegeben
(siehe Tabelle 3), auf die bezüglich der unten ausgewählten Anforderungen
an die Gestaltung von Schriften zurückgegriffen werden sollte.

Einflüsse Anforderung Bemerkung

Linienbreite der Zeichen (1/7) h bis (1/8) h

Zeichenabstand ≈ (1/7) h Eine angepaßte Abstandsgestaltung
für jede Schrift wird empfohlen 
(Beispiel siehe DIN 1451, Teil 2)

Schreibweise gemischt (groß – klein)

Wortabstand ≥ (3/7) h Siehe auch Bemerkung zu 
„Zeichenabstand“

Zeilenabstand ≈ (11/7) h

Zeilenlänge bis zu 65 Zeichen je Zeile

Tab. 3: Anforderungen an Schriften 
(Auszug aus Tabelle 1 der DIN 1450, S. 29) 
h = Schriftgröße

Für wichtige Informationen werden in Tabelle 4 Schriftgrößen empfohlen.
Die Schriftgrößen errechnen sich aus dem Mindestsehwinkel, z. B. 1° oder 2°. ❙
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Kontrastreiche Gestaltung

und Systematik 

konsequent 

durchhalten

DIN 1450

DIN 1451

Abschnitt 1.2.1



Entfernung, aus der  Schriftgröße Beispiele
Schrift noch erkannt bei 1° bis 2°
werden soll Sehwinkel

30 m 52 cm bis 104 cm Hinweis auf U-Bahn-Station

25 m 44 cm bis 87 cm Abfahrtzeiten

20 m 35 cm bis 70 cm Bahnsteig-Nummern

15 m 26 cm bis 52 cm Straßenschild

10 m 17 cm bis 35 cm Hinweis auf Verkaufsstelle

5 m 9 cm bis 18 cm Türschild

2 m 3,5 cm bis 7 cm Linienplan

1 m 1,8 cm bis 3,5 cm Monitore/Displays

30 cm 0,5 cm bis 1 cm Fahrplan

25 cm 0,4 cm bis 0,9 cm Buchfahrplan, Informationsbroschüren

Tab. 4: Empfohlene Schriftgrößen für visuelle Informationen

Bei der Gestaltung von Informationsträgern und Schriftzeichen soll 
auf klare und einfache Darstellung geachtet werden, um eine

schnelle und eindeutige Erkennbarkeit zu ermöglichen. Als Schriftarten sind
Standardschriften (z. B. Futura, Frutiger, Helvetica, VAG Rundschrift) 
ohne Serifen (ohne kleine Abschlußstriche) zu verwenden. Diese Aussage
beschränkt sich auf einzelne Wörter oder auf kleine Wörtergruppen und 
gilt nicht notwendigerweise für Fließtexte (z.B. Texte in Büchern oder Zeit-
schriften). ❙Am Beispiel der serifenlosen Linear-Antiqua wird in der DIN 1451
die Gestaltung und Anwendung einer gut lesbaren Schriftart beschrieben.
Die Schriftstärke und der Abstand zwischen den Buchstaben soll so gewählt
werden, daß Formen und Zwischenräume klar erkennbar sind. Eine zu hohe
Strichstärke ist ebenso zu vermeiden wie eine zu geringe. 

In den meisten Fällen kann die Leseentfernung zur Schrift verklei-
nert und auf diese Weise der Sehwinkel vergrößert werden. Große

Schriften können für Personen mit eingeschränktem Gesichtsfeld ❙ von Nach-
teil sein, wenn sie die Entfernung nicht vergrößern können.
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Gestaltung von Schrift

Nachteil zu großer Schriften

DIN 1451

Abschnitt 1.2.1

Anwendungs-
beispiel im
Abschnitt 5.2,
Abbildung 57
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Im gedruckten Handbuch befindet
sich an dieser Stelle eine gewerbliche
Anzeige.



1.6 Grundsystematik für Informationen

1.6.1 Das Prinzip der geschlossenen Informationskette

Insbesondere mobilitätsbehinderte Personen benötigen eine durchgängige
leichte Zugänglichkeit von Verkehrswegen und Verkehrsmitteln. Sind Ver-

kehrswege und Verkehrsmittel lückenlos leicht zugänglich, kann 
daraus eine geschlossene Transportkette für die Nutzer entstehen.

Eine geschlossene Transportkette soll von einer darauf bezogenen geschlosse-
nen Informationskette begleitet werden. 
Zu den wichtigsten Aufgaben der Planung von Informationen gehört die
Sicherstellung der Geschlossenheit einer Informationskette. Am Beispiel
einer darauf abgestellten Systematik von Informationen für den Öffentlichen
Nahverkehr soll das Prinzip verdeutlicht werden ❙ : Im vorliegenden Hand-
buch wird derjenige Teil der Informationskette betrachtet, der zwischen dem
Verlassen der Wohnung und dem Erreichen des Ziels liegt (siehe Abbildun-
gen 9 und 10).

Die Geschlossenheit einer Informationskette wird gewährleistet 

– durch Beständigkeit von Zielangaben,

– durch Beständigkeit von Erläuterungen,

– durch Bestätigung von Zwischenzielen,

– durch Bestätigung von Zielen, 

– durch fortlaufendes Einhalten von Prinzipien der räumlichen Anordnung,

– durch fortlaufendes Einhalten von Gestaltungsprinzipien innerhalb einer
geschlossenen Informationskette und 

– durch Verwendung identischer Piktogramme sowie identischer Abkürzun-
gen.
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European
Commission,
1995, S. 19 
und S. 32-34

Anforderungen

Transportkette = Beförde-

rungskette





Abb. 10: Informationselemente einer geschlossenen Informationskette am Beispiel
des …ffentlichen Personennahverkehrsy

37

Verbesserung von visuellen Informationen im šffentlichen Raum

Bundesministerium fŸr Gesundheit, Bonn 1996

Ackermann et al.,
1995, 
Abbildung 6, 
S. 19



In einer geschlossenen Transportkette ist ebenso auf die durchgängige Ver-
wendung von einmal gewählten Kontrastwerten, von Helligkeitskriterien,
von Farbkombinationen und von Formen bzw. Formmustern zu achten.

Das Prinzip der geschlossenen Informationskette darf nicht durch 
Überlagerung oder durch optische Einwirkung von Werbung und

anderen nicht relevanten Informationen wegen konkurrierender Helligkeit,
konkurrierenden Kontrasts, konkurrierender Formen oder wegen konkurrie-
render Farbkombinationen gestört werden. 
Visuelle Kontraste sollen bei Bedarf durch akustische und durch taktile Kon-
traste begleitet werden. Akustische Kontraste können an Lichtsignalanlagen
z. B. durch akustische Taktgeber hergestellt werden. ❙ Die Anforderung eines
Freigabesignals an Lichtsignalanlagen kann an der Bedienvorrichtung taktil
(z. B. durch Vibration) ergänzt werden (siehe Ackermann et al., 1992, S. 122). 
❙Ebenso sollen sich Durchsagen z. B. in Bussen vom akustischen Gesamtum-
feld hervorheben (siehe Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswe-
sen, 1992). In Gehwegbereichen können Bodenindikatoren (z. B. Leitstreifen,
Aufmerksamkeitsfelder) wegen ihres Rauheitskontrasts taktile Informatio-
nen liefern ❙ (siehe Ackermann et al., 1992, S. 91ff).

1.6.2 Abstufung nach Priorität

Die Wichtigkeit von Informationen kann über ihre Anordnung und ihre
Gestaltung nach Prioritäten abgestuft werden. Eine Abstufung nach Wichtig-
keit ermöglicht, die Variabilität der vorliegenden Empfehlung zweckent-
sprechend zu nutzen. Die damit verbundene Bildung von Prioritäten erlaubt
die Ordnung und Systematisierung von visuellen Informationen, denn nicht
jeder visuellen Information muß die höchste Stufe an Helligkeit, Leucht-
dichtekontrast, Farbkontrast oder Sehwinkel zugewiesen werden. Ziel der
Prioritätenskala ist es, eine dem jeweiligen Zweck entsprechende Gestaltung
von Farbkontrasten herbeizuführen:

Tab. 5: Abstufung von Informationen nach Prioritäten
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Störungen der Informations-

kette vermeiden

Ackermann et al.
(1992), S.122, 
S. 91ff

Forschungs-
gesellschaft 
für Straßen- 
und Verkehrs-
wesen (1992)

Priorität 1 erhalten Informationen zur Warnung vor Gefahren und Hinweise für
Notfälle, 

Priorität 2 erhalten Informationen mit Entscheidungsfunktionen und 
Priorität 3 erhalten Informationen, die Leitfunktionen übernehmen.
In einer bestimmten Prioritätsklasse soll eine einmal begonnene Anordnung und
Gestaltung konsequent durchgehalten werden.

Abstufungs-

kriterien



Zur Priorität 1 gehören z. B. Hinweise auf abrupte und unerwartete 
Übergänge zwischen Gehweg und Fahrbahn, zwischen Haltestellen-

wartefläche und Fahrbereich, zwischen Gehbereich und Baustellenbereich,
bei barrieregleichen Hindernissen (mit Stolpergefahr oder ähnlichen Gefähr-
dungen) oder bei Treppenantritten. Zur höchsten Priortät gehören auch
Kennzeichnungen von Rettungswegen und von Notfalleinrichtungen.
Zur Priorität 2 gehören Fahrpläne, Schilder mit Straßennamen, Linien- und
Zielbezeichnungen an öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln sowie Hin-
weis- und Informationstafeln.
Zur Priorität 3 gehören kontinuierliche Leitstreifen zur Kennzeichnung von
Routen oder Wiederholungen von Informationen, für deren Erkennen aus-
reichend Zeit zur Verfügung steht oder Informationsalternativen vorhanden
sind.
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Beispiele für Abstufungs-

kriterien



Tab. 6: Vorschläge für die Zuordnung von Farben zu den drei Prioritäten (Beispiele)
Die empfohlenen Farbkombinationen beruhen auf den in Abschnitt 1.4 ❙
aufgeführten allgemeinen Empfehlungen auf Grundlage des Forschungs-
projekts „Kontrastoptimierung“
* Kontrast in  Proiorität 1 höher anzusetzen
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Abschnitt 1.4

Weitere
Beispiele
befinden sich 
in den Kapiteln
2 bis 6

Prioritäten Farbkombinationen Beispiele aus der
(siehe Tabellen 1 und 2) bisherigen Praxis
Hell auf Dunkel
(Ausnahmen siehe unten)

Priorität 1:
Warnungen, Notfälle
z. B. Hinweis auf abrupte und
unerwartete Übergänge zwi-
schen Gehweg und Fahrbahn,
zwischen Haltestellenwarte-
fläche und Fahrbereich, zwi-
schen Gehbereich und Baustel-
lenbereich, bei barriereglei-
chen Hindernissen oder bei
Treppenantritten

Priorität 2:
Entscheidungsfunktionen
z. B. Fahrpläne, Schilder mit
Straßennamen, Linien- und
Zielbezeichnungen an öffent-
lichen und privaten Verkehrs-
mitteln sowie auf Hinweis-
und Informationstafeln

Priorität 3:
Leitfunktionen
z. B. kontinuierliche Leitstreifen
zur Kennzeichnung von Routen
oder Wiederholungen von
Informationen, für deren
Erkennen ausreichend Zeit zur
Verfügung steht oder Informa-
tionsalternativen vorhanden
sind

Blau auf Grün (Dunkel auf Hell)
Gelb auf Lila
Gelb auf Blau
Gelb auf Rot
Gelb auf Schwarz
Grün auf Lila
Grün auf Blau
Grün auf Rot
Schwarz auf Weiß
Weiß auf Rot
Weiß auf Lila
Weiß auf Unbunt *

Gelb auf Grün
Schwarz auf Unbunt
(Dunkel auf Hell)
Weiß auf Blau
Weiß auf Grün

Blau auf Unbunt 
(Dunkel auf Hell)
Gelb auf Grau
Grün auf Unbunt
Rot auf Unbunt
Schwarz auf Grün 
(Dunkel auf Hell)
Weiß auf Unbunt *

Warnbaken

Fahrpläne

Autobahnschilder
Europastraßen-Hinweise

Umleitungsmarkierungen
Parkbuchtmarkierungen
Radwegmarkierung 

Straßenmarkierungen

Definition
„Unbunt“  
siehe S. 28

1.7 Praxisempfehlungen für den Einsatz von Kontrast, Helligkeit,
Farbe und Form

Die Empfehlungen zu Kontrast, Helligkeit, Farbe und Form werden den Emp-
fehlungen zur Prioritätenreihung von Informationen zugeordnet (siehe
Tabellen 6 bis 9). Bereits in der Praxis bewährte Farbkombinationen werden
hierbei bevorzugt berücksichtigt.



Die Farbe Rot sollte einen ausreichend großen Helligkeitsunterschied zur Um-
gebung aufweisen, damit insbesondere in Kombination mit einer unbunten
Komponente ein ausreichender Kontrast entsteht. Die in der Praxis vorzufin-
dende Markierung Hellrot oder Magenta auf Grau ist meistens nicht geeignet.  

Prioritäten Werte für Beispiele
Leuchtdichten
(Erläuterungen siehe Text)

Priorität 1: 300 cd/m2 bis max. 500 cd/m2* Absperrungen von Baustellen,
Warnungen, Notfälle auf der Oberfläche von Zeichen Hinweisschilder für Notausgänge

und Markierungen
z. B. vorzufinden in Räumen mit
heller Beleuchtung (Lichtblitze 
im Außenbereich für Notfälle 
liegen deutlich oberhalb 
500 cd/m 2)

Priorität 2: 30 cd/m2 bis 299 cd/m2 selbstleuchtende Verkehrszeichen
Entscheidungsfunktionen auf der Oberfläche von Zeichen

und Markierungen
z. B. vorzufinden im Bereich 
schwacher Raumbeleuchtung 
bis hin zur Helligkeit von
Flächen vor gut beleuchteten
Schaufenstern

Priorität 3: 3 cd/m2 bis 29 cd/m2 Markierungen (siehe auch Tabelle 6)
Leitfunktionen auf der Oberfläche von Zeichen

und Markierungen
z. B. vorzufinden im Bereich
mit schwacher Straßen-
beleuchtung

* Dieser relativ hohe Wert (siehe Abschnitt 1.3.1) dient der Verbesserung der Auffälligkeit

Tab. 7: Zuordnung von Leuchtdichten auf der Oberfläche von Zeichen und Markie-
rungen zu den drei Prioritäten
Vorschlag für Innenräume und für Bereiche mit künstlicher Beleuchtung

Eine Abstufung von Leuchtdichten dient dazu, Mindestwerte einhalten zu
können, die im wesentlichen die Auffälligkeit von visuellen Informationen
und somit die Aufmerksamkeitszuwendung unterstützen. Leuchtdichten
unterhalb von etwa 100 cd/m2 können wegen fehlender Adaptierung des
Auges die Wahrnehmung von Kontrasten erschweren. Bei Tageslicht im 
Freien werden die Werte der Tabelle 7 so gut wie immer überschritten, so daß
Unterscheidungen nach Prioritäten lediglich durch Farbauswahl sowie durch
Abstufungen von Sehwinkeln und von Kontrasten erzielt werden können.
Die subjektive Kontrastwirkung wird jedoch nicht nur durch die Leucht-

41

Verbesserung von visuellen Informationen im öffentlichen Raum

Bundesministerium für Gesundheit, Bonn 1996



Tab. 8: Zuordnung von Kontrasten zu den drei Prioritäten auf der Grundlage
einer pragmatischen Unterteilung
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Prioritäten Werte für Kontraste Beispiele 
(Erläuterung siehe Text)

Priorität 1:
Warnungen,
Notfälle

Priorität 2:
Entscheidungs-
funktionen

Priorität 3:
Leitfunktionen

0,83 < K ≤ 0,99
Begründung:
Einschätzung des
optimalen Kontrasts 

0,50 < K ≤ 0,83
Begründung:
K > 0,50 wird für die
Entscheidungsfunktio-
nen „Schriften“ und
„Piktogramme“
benötigt
(„Kontrastoptimie-
rung“, S. 509).

0,28 < K ≤ 0,50
Begründung:
Der mindestens erfor-
derliche Kontrast
beträgt K = 0,28;
K > 0,50 wird bereits
für Entscheidungs-
funktion benötigt.

– K = 0,99 für Markierungen an Absturzstellen,
erreichbar durch retroreflektierende Materialien
oder selbstleuchtende Informationsträger

– K = 0,95 für helle Linien an unerwarteten Trep-
penantritten, erreichbar durch Beschichtung
und Aufsichtsfarben auf dunklen Treppen
(„Kontrastoptimierung“, S. 373)

– | K | > 0,50 für Schriften und Piktogramme 
(„Kontrastoptimierung“, S. 509)

– K = 0,51 für helle Materialien auf dunklem 
Hintergrund

– K = 0,56 für helles Kleinpflaster auf dunklem
Hintergrund („Kontrastoptimierung“, S. 376)

– K > 0,28 für einen hellen Streifen auf dunklem
Hintergrund, 30 cm breit
(„Kontrastoptimierung“, S. 508)

– K > 0,30 für helle Hindernisse auf dunklem Hin-
tergrund („Kontrastoptimierung“, S. 509)

– K > 0,30 für helle Linien als ergänzende Trep-
penmarkierung („Kontrastoptimierung“, S. 507)
und für helle Handläufe („Kontrastoptimie-
rung“, S. 508); siehe auch Prioritäten 1 und 2

– | K | > 0,40 für dunkle Hindernisse auf hellem
Hintergrund („Kontrastoptimierung“, S. 509)

– | K | > 0,40 für dunkle Linien als Treppenmar-
kierung („Kontrastoptimierung“, S. 507) und
für dunkle Handläufe („Kontrastoptimierung“,
S. 508) 

– K > 0,43 wird dann empfohlen, wenn unter-
stützende Informationen oder Entscheidungs-
hilfen fehlen („Kontrastoptimierung“, S. 366
und S. 376)

Bericht
„Kontrast-
optimierung“,
S. 507

dichte auf der Oberfläche von Zeichen und Markierungen, sondern auch
durch die sie umgebende Umfeldleuchtdichte bestimmt. Eine optimale
Beleuchtung ❙ einer Szenerie ist für Sehbehinderte vorhanden, wenn ein
gleichmäßiges Beleuchtungsstärke-Niveau existiert und die mittlere Leucht-
dichte zwischen 100–500 cd/m2 liegt.



Die in Tabelle 8 angegebene Abstufung von Kontrasten in Abhängigkeit von
der Bedeutung der dazugehörigen Informationen ermöglicht es, unterschied-
lichen wirtschaftlichen und architektonischen Anforderungen zu entspre-
chen. Obwohl Kontraste physikalisch gesehen unabhängig von der Leucht-
dichte sind, ist es vorteilhaft, für eine ausreichende, d. h. mittlere Leuchtdichte
(etwa 100 cd/m2) zu sorgen, da bei geringerer Leuchtdichte das Auge physika-
lisch gegebene Kontraste physiologisch nicht ausreichend aufnimmt ❙. 

Sehwinkel lassen sich ebenfalls den drei Prioritäten pragmatisch zuordnen.
Die in Tabelle 9 angegebenen Sehwinkel stellen Mindestgrößen dar; es
erscheint jedoch in der Praxis nicht sinnvoll, den Wert von 2 Grad zu über-
schreiten. Der Grund liegt darin, daß durch eine Objektvergrößerung insbe-
sondere bei Schriften oder Zahlen kaum noch Wahrnehmungsverbesserungen
erzielt werden, da wegen der Großflächigkeit der Zeichen Erfassungsprobleme
bei Menschen mit Sehfeldeinschränkungen auftreten können.

Prioritäten Werte für Sehwinkel Beispiele
(Erläuterungen siehe Text)

Priorität 1: 2° (Grad) für Bildzeichen Notausgang
Warnungen, Notfälle und Schrift Rettungsweg

Absturzgefahr

Priorität 2: 1,5° (Grad) für Bildzeichen Fahrpläne
Entscheidungsfunktionen 1° (Grad) für Schrift Straßennamen

Hausnummern

Priorität 3: 1° (Grad) für Bildzeichen Kontinuierliche
Leitfunktionen 0,8° (Grad) für Schrift Markierungen auf Wegen

und an Wänden

Tab. 9: Zuordnung von Mindestsehwinkeln zu den drei Prioritäten 
Pragmatische Zuordnung auf der Grundlage des ❙ Berichts 
„Kontrastoptimierung“

Beziehungen zwischen Objektgrößen und Größen dazugehöriger Sehwinkel
in Abhängigkeit von ausgewählten Entfernungen Auge – Objekt sind den
Abbildungen 11 bis 13 zu entnehmen.
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Anhang 2

Abschnitt 1.5
Tabelle 4

Bericht
„Kontrast-
optimierung“,
S. 490 ff.





Abb. 12: Bestimmung der Objektgrš§e bei vorgegebenen Mindestsehwinkeln in
AbhŠngigkeit von der Entfernung Auge Ð Objekt
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Abb. 13: Bestimmung der Objektgrš§e bei vorgegebenen Mindestsehwinkeln in
AbhŠngigkeit von der Entfernung Auge Ð Objekt
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Die Untersuchungen im Forschungsprojekt „Kontrastoptimierung“ zielen
darauf ab, möglichst optimale Bedingungen für kritische Situationen zu
prüfen und für die praktische Planung vorzugeben. Daher gelten die daraus
abgeleiteten Empfehlungen im wesentlichen für die Anforderungen der
Priorität 1.
Die in den Tabellen 6 bis 9 aufgeführten Zuordnungen liefern eine Systema-
tik für den Aufbau visueller Informationen. 

Die Anforderungen in den einzelnen Prioritäten sind dann erfüllt, 
wenn die jeweils dafür empfohlenen Komponenten (Farb-

kombinationen, Leuchtdichten, Kontraste und Sehwinkel) gleichzeitig
berücksichtigt werden.

Folgende Varianten sind innerhalb der Prioritätensystematik u. a.
möglich: 

– Gleiche Farbkombinationen können mit unterschiedlichen Kontrasten 
realisiert werden, z. B. Weiß auf Rot mit höchstem Kontrastunterschied für 
Warnzeichen und mit geringerem für Entscheidungshilfen und Leitfunk-     
tionen. 

– Bei Verringerung des Sehwinkels bei höchster Leuchtdichte: Es werden
lediglich die Anforderungen der geringeren Priorität erfüllt.

Varianten dieser Art setzen die Prioritätsstufe herab, so daß in den 
beiden unteren Prioritätsstufen der Planer eine Fülle von Farbkombi-

nationen vorfindet. 
Eine Erhöhung der Prioritätsstufe durch Aufstufung lediglich einzelner Werte
(von Farbkombinationen, Leuchtdichten, Kontrasten oder Sehwinkeln) ist
hingegen nicht möglich. Zur Verbesserung der Auffälligkeit und zur Verdeut-
lichung einzelner Teilelemente kann die Verwendung von Merkmalen höhe-
rer Prioritätstufen hingegen sinnvoll sein. 
Informationen auf Monitoren und Displays (z. B. mit Abfahrtszeiten oder als
individuelle Lesehilfe) gehören im allgemeinen zur Priorität 2 oder 3. Die im
vorliegenden Abschnitt formulierten Empfehlungen gelten entsprechend.

Fachberatung zur Gestaltung von Helligkeit, Kontrast, Farbe und Form: 
Die Forschungsgemeinschaft ASS e. V. (siehe Seite 8) kann die notwendigen
lichttechnischen Messungen und die erforderlichen Beratungen durch-
führen.
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2 Gestaltungsvorschläge für visuelle Informationen in
Fußgängerbereichen und in Seitenräumen von Straßen

2.1 Allgemeine Hinweise

Aus den in Kapitel 1 aufgeführten Ergebnissen und Empfehlungen werden
im folgenden Vorschläge für die Gestaltung von visuellen Informationen in
Fußgängerbereichen und in Seitenräumen von Straßen gegeben. 
Die Grenzen kontrastierender Flächen, die zueinander einen ausreichenden
Schwellenkontrast liefern müssen, sind mit Pfeilen ( ➣) markiert. Die Werte
für Kontraste, für Leuchtdichten und die Empfehlungen für Farbkombinatio-
nen sind dem ❙ Kapitel 1 zu entnehmen.

2.1.1 Optische Leitstreifen

Leitstreifen auf der Oberfläche von Gehwegen oder von Fußböden 
können die visuelle Orientierung unterstützen. 

Sehbehinderte haben oftmals Probleme, sich auf großen, visuell wenig struk-
turierten Plätzen zurechtzufinden. Leitstreifen können Abhilfe verschaffen.
Zugleich können diese taktile Informationen vermitteln. Je breiter ein Leit-
streifen ist, desto höher ist seine Auffälligkeit. 
Derselbe Kontrast ist demnach bei einem breiteren Streifen besser als bei
einem schmaleren zu erkennen. Da ein Leitstreifen bei größerer Breite in eine
Fläche übergeht, kann dadurch die Erkennbarkeit jedoch wieder abnehmen.
Besonders aufgrund des begrenzten Gesichtsfeldes von sehbehinderten Perso-
nen ❙ ist eine Höchstbreite zu empfehlen.
Anforderungen:

– Mindestbreite 10 cm mit einem ❙ Kontrast K > 0,35 bei hellem Streifen auf
dunklem Hintergrund, 
mit einem Kontrast |K | > 0,50 bei dunklem Streifen auf hellem Hinter-
grund.
Höchstbreite 30 cm mit einem Kontrast K > 0,28 bei hellem Streifen auf
dunklem Hintergrund, mit einem Kontrast |K | > 0,35 bei dunklem Streifen
auf hellem Hintergrund ❙ .

– Für die farbliche Gestaltung gilt dasselbe wie für die Linien im Treppen-
bereich: Für helle Streifen auf dunklem Hintergrund werden Weiß oder
Gelb, für den umgekehrten Fall wird Schwarz als Streifenfarbe empfohlen.
Weitere Farbvarianten werden in ❙Abschnitt 1.7 aufgeführt. 

Sofern Leitstreifen auch taktile Funktionen für Sehbehinderte übernehmen,
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soll folgendes gewährleistet werden: Eine Breite von 30 cm, da sie sonst
überlaufen werden ❙ . Es genügt, wenn der optische Leitstreifen einen Teil des
taktilen Leitstreifens in Anspruch nimmt.
Die Anforderungen an die Gestaltung von Leitstreifen sind an der jeweiligen
Situation zu orientieren: In den Bereichen, in denen großer Führungsbedarf
besteht (Kreuzungen, Überwege, große Plätze, etc.) und der Leitstreifen
besonders zur Sicherheit beiträgt, ist ein Streifen, der der Höchstbreite nahe
kommt, zu empfehlen. In großflächigen Fußgängerbereichen können die
Anforderungen herabgesetzt werden.

2.1.2 Hindernisse

Die Markierung von Hindernissen wie Poller, Pfosten, etc. erfolgt am besten
durch die helle Gestaltung des gesamten Objekts vor dessen dunklem Hinter-
grund. Bei größeren Hindernissen, z. B. Ampelmasten, ist eine teilweise
(gestreifte, manschettenartige) Markierung sinnvoll. Hier sollte ebenso der
Fußpunkt manschettenartig markiert werden, damit sehbehinderte Personen
die Entfernung zum Objekt besser einschätzen können (siehe Abbildung 14).
Diese Markierung sollte möglichst zu ihrem Umfeld hell gestaltet und mit
einem Kontrast von K > 0,83 ausgeführt sein und eine Fläche von mindestens
150 cm2 (Minimalhöhe bzw. -breite 8 cm) aufweisen und für dunkle Markie-
rungen entsprechend eine größere Fläche von 250 cm2 (Minimalhöhe bzw. 
-breite 8 cm) oder einen größeren Kontrast von |K | > 0,4. 

Der Fußpunkt kann auch um den Mast durch einen Ring im Boden 
aus hellem Material vor einem dunklen Hintergrund bzw. im Kon-

trast zu einem dunklen  Mast markiert werden. Gleichzeitig ist hierbei eine
geteilte Markierung in einer Höhe von ca. 1,30 m (Brusthöhe) vorzusehen.
Eine geteilte Markierung ist auch für Objekte geeignet, die kleiner sind, aber
gegen den Hintergrund einen unzureichenden Kontrast aufweisen, so daß es
sinnvoll ist, den zur Erkennbarkeit notwendigen Kontrast auf dem Objekt
selbst zu erzeugen.
Bei einer hellen (weißen oder gelben) Markierung am Fußpunkt bzw.
Brusthöhe ist der Bereich zwischen diesen Markierungen möglichst mit einer
Oberfläche mit geringen Leuchtdichtekoeffizienten (Definition siehe
Anhang 4.2) ❙ auszustatten.
In bezug auf die Farbgebung gelten dieselben Anforderungen wie für Leit-
streifen und für Stufen.
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